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Seilschaft, deren Freiheits- und 
Gleichheitspostulate in der Unver
letzlichkeit des Privateigentums an 
den Produktionsmitteln (—» Eigen
tum) gipfeln. Daraus ergibt sich ge
genüber den besitzlosen Klassen 
ihr abstrakter, ja heuchlerischer 
Charakter. In den kapitalistischen 
Ländern existiert ein tiefer Wider
spruch zwischen den proklamier
ten M. und der gesellschaftlichen 
Realität. Millionen Arbeitslose sind 
eines elementaren M., des Rechts 
auf Arbeit, beraubt. Das Recht auf 
gleiche Bildung, die Gleichberech
tigung von Mann und Frau, das 
Recht auf Gleichheit vor dem Ge
setz, unabhängig von Nationalität, 
Rasse, religiösem und weltanschau
lichem Bekenntnis, auf freie Wahl 
des Berufs und freien Zugang zu 
öffentlichen Ämtern wird fortlau
fend verletzt. Das Recht auf Mei- 
nungs-, Informations- und Presse
freiheit ist durch die Pressemono
pole untergraben. Das Recht auf 
Leben und Gesundheit, auf Frie
den und Völkerverständigung wird 
durch hemmungslose Rüstungspo
litik, Antikommunismus und stei
gende Kriminalität ständig verletzt 
bzw. permanent gefährdet. Die M. 
im Sozialismus sind Ausdruck der 
sozialistischen Produktionsverhält
nisse und der politischen Macht 
der Arbeiterklasse. Ihre Realität 
wurzelt in diesen Grundlagen. Die 
Einheit von Rechten und Pflichten 
gewährleistet die Entwicklung und 
den Schutz des Sozialismus und 
die Entfaltung der schöpferischen 
Fähigkeiten der Persönlichkeit. Die 
M. des Sozialismus wurden zum er
sten Mai 1918 im Sowjetstaat in der 
»Deklaration der Rechte des werk
tätigen und ausgebeuteten Volkes« 
proklamiert und beruhen auf der 
Aufhebung des Privateigentums an 
den Produktionsmitteln. Sie sind 
nicht auf abstrakte Individuen fi
xiert, sondern widerspiegeln die 
konkret-historischen Wechselbe
ziehungen von Gesellschaft und 
Persönlichkeit und die Erforder

nisse der Klassenauseinanderset
zung mit dem Imperialismus. Sie 
sind deshalb von ihrem klassenmä
ßigen und sozialökonomischen In
halt her untrennbar verknüpft mit 
politischer und gesellschaftlicher 
Verantwortung gegenüber den Er
rungenschaften des Sozialismus 
und gegenüber der eigenen Persön
lichkeitsentwicklung. Nicht die 
Freiheit von der Gesellschaft und 
vom Staat, sondern die Freiheit in 
der sozialistischen Gesellschaft 
und im sozialistischen Staat, die 
umfassende Einbeziehung und 
Mitwirkung an den gesellschaftli
chen Angelegenheiten ermögli
chen , die Entwicklung der soziali
stischen Persönlichkeit und ihrer 
Freiheit (—* sozialistische Demokra
tie). Der Sozialismus gewährt allen 
Menschen gleiche sozialökonomi
sche und rechtliche Garantien1 für 
die Verwirklichung der M. und die 
Einheit von politischen, persönli
chen, sozialökonomischen und kul
turellen Rechten. Nach dem zwei
ten Weltkrieg wurde - im Ergebnis 
des Kampfes gegen den jegliche M. 
mißachtenden Faschismus und als 
Teil des Kampfes um den Frieden 
- in der UNO-Charta die Förde
rung und der Schutz der M. zu 
einer universellen Aufgabe im Rah
men der friedlichen internationa
len Zusammenarbeit auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung 
aller Staaten und der Nichteinmi
schung in die inneren Angelegen
heiten eines anderen Staates er
klärt. Im Rahmen der UNO sind so 
wichtige Dokumente entstanden 
wie: die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (1948), das Ab
kommen gegen den Völkermord 
(1948), die Konvention über die 
politischen Rechte der Frau (1952), 
die Konvention zur Beseitigung al
ler Formen des Rassismus (1965) 
und die Menschenrechtskonventio
nen (1966). Infolge des beharrli
chen Kampfes der sozialistischen 
Staaten unterscheidet sich das Bild 
der M. in den UNO-Konventionen


